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Wir können an diesen, im ganzen eher unscheinbaren Stellen zu­
nächst also die Feststellung treffen, daß Benedict seine Quellen im 
ganzen zwar solide, aber nicht immer mit größter Akkuratesse wieder­
gibt, sondern eher mit der ‚Fehlerhaftigkeit‘ eines mittelmäßig konzen­
trierten Kopisten; mit kleineren Versehen, vielleicht auch hin und 
wieder aus Stilgefühl bewußt vorgenommenen kleinen Änderungen ist 
also zu rechnen. Genauso aber ist damit zu rechnen, daß solche kleinen 
Retuschen in der Absicht vorgenommen wurden, beim Leser einen 
bestimmten Eindruck hervorzurufen oder zu verstärken, der eigentlich 
nicht den Tatsachen entsprach: die missi nostri sind ein Beispiel dafür.

Wenn es ihm passend zu sein schien, konnte Benedict auch Textteile 
hinzufügen, die den Text des gerade zitierten Stückes verstärken oder 
um eine Facette erweitern, ohne daß man ihm Sinnentstellung des 
zitierten Kanons unterstellen dürfte. Wenn er z. B. an 1, 154 (- Mainz 
c. 38) mit Blick auf die dort eingeschärfte Zehntpflicht hinzufügt: ... et 
qui decimam Deo dare neglexerit, novem partes auferantur ab eo, dann ist 
das nur eine Verstärkung der vom Mainzer Konzil zuvor angeführten 
Mahnung, daß Gott dem Zehntverweigerer per peccatum suum auferat 
ei necessaria sua85. Dieser Gedanke ist übrigens so selten nicht, wie 
Seckel gemeint hat, und die von ihm angeführte Stelle ist keineswegs 
„der einzige Text, an den m. W. Benedict den Hauptsatz anknüpfen 
konnte“86. Daß demjenigen, der den zehnten Teil nicht geben will, 
alles (und das sind die restlichen neun Teile) genommen wird, ist ein 
Gedanke, den schon Caesarius von Arles ausgesprochen hat. „Geiz­
hals“, so fuhr er seine Zuhörer an, „was würdest du tun, wenn man 
sich neun Teile nähme und dir (nur) den zehnten übrig ließe“, und er 

den Kaiser: hoc omnino emendetur per iussionem vestram. (Conc. 2, 1 S. 262, 16). 
Benedict tradiert: per iussionem nostram. (MGH LL 2, 2 S. 55, 51f.). Eine solche 
Änderung lag aber außerordentlich nahe, und einen intelligenten Schreiber muß 
es geradezu in den Fingern gejuckt haben. Dies lehrt ein Blick auf Ansegis. Dort 
ist das Kapitel 2, 32 überliefert (MGH Capit. N. S. 1 S. 554 mit Anm. 211), und 
eine ganze Reihe von Hss. hat vestram zu nostram geändert. Die gespaltene 
Überlieferung bei Ansegis zeigt aber, daß das quellengetreue vestram die ur­
sprüngliche Lesart sein muß, zumal ja niemand auf die Idee kommen konnte, im 
Rahmen einer Kapitulariensammlung nostram in vestram zu verbessern.

85) MGH Conc. 2, 1 S. 270, 19f.
86) Vgl. SECKEL, Studien VI (wie Anm. 37) S. 85. Der dort angezogene Passus 

aus einer Enzyklika des Episkopats der Kirchenprovinz Tours lautet in ihrem 
entscheidenden Passus: ... quasi novem auferat, decimam ut relinquat. Unde satis 
congruet cum mercede animae unum solvere, ut novem non possit amittere ... 
(MGH Conc. IS. 138, 8f.).


